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Text 

Artikel 18 

Nichtbeachtung von Vorschriften 

§ 1 Vorbehaltlich des § 2 und des Artikels 10a § 4 Buchst. c) richten sich die Rechtsfolgen, die sich aus 
der Nichtbeachtung dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften sowie der ETV ergeben, nach den 
Bestimmungen, die in dem Vertragsstaat gelten, dessen zuständige Behörde die erste 
Betriebserlaubnis erteilt hat, einschließlich der Kollisionsnormen. 

§ 2 Die zivil- und strafrechtlichen Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Einheitlichen 
Rechtsvorschriften sowie der ergeben, richten sich, was die Infrastruktur betrifft, nach den 
Bestimmungen, die in dem Vertragsstaat gelten, in dem der Betreiber der Infrastruktur seinen Sitz 
hat, einschließlich der Kollisionsnormen. 
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